
Das Urheberrecht dient nicht der Geheimhaltung!

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutsch-
land betrachtet mit Sorge die Entwicklung, dass sich auskunfts-
pflichtige Stellen zur Ablehnung von Anfragen auf das Urheber-
recht oder andere Rechte des „Geistigen Eigentums“ berufen. Das 
Urheberrecht darf nicht dazu eingesetzt werden, staatliche Infor-
mationen zurück zu halten.

Amtliche Vermerke sind in aller Regel nicht urheberrechtlich 
geschützt. Gedankliche Inhalte können in ihrer politischen, wirt-
schaftlichen oder gesellschaftlichen Aussage nicht über das Ur-
heberrecht monopolisiert werden, sondern müssen vielmehr Ge-
genstand der freien geistigen Auseinandersetzung bleiben. Mit 
Steuermitteln finanzierte und für die Erfüllung einer öffentli-
chen Aufgabe erstellte Vermerke dürfen nicht unter Berufung 
auf Rechte des „Geistigen Eigentums“ zurückgehalten werden. 
Hintergrund insbesondere des urheberrechtlichen Schutzes ist 
die Garantie einer angemessenen Vergütung der Urheber. Diese 
ist aber nicht bedroht, wenn Werke betroffen sind, die in Erfül-
lung dienstlicher Pflichten erstellt wurden.

Nur in Ausnahmefällen kann es sein, dass von Dritten für 
staatliche Stellen erstellte Gutachten tatsächlich dem Urheber-
recht unterfallen und die Dritten schutzbedürftig sind. Wer mit 
der Verwaltung Verträge schließt, muss wissen, dass diese an ge-
setzliche Transparenzpflichten gebunden ist, die sich nicht abbe-
dingen lassen. Wo dies nicht bereits gesetzlich vorgeschrieben ist, 
sollen sich die staatlichen Stellen in solchen Fällen das Recht an 
einer Herausgabe einräumen lassen. Soweit diese Stellen einem 
Informationsfreiheitsgesetz unterliegen, ist es ihre Pflicht, dafür 
Sorge zu tragen, dass Rechte Dritter nicht einem gesetzlichen In-
formationszugang entgegenstehen. Was mit staatlichen Mitteln 
für die Verwaltung von staatlichen Stellen oder Dritten hergestellt 
wird, muss grundsätzlich zugänglich sein.

Keine Flucht vor der Informationsfreiheit ins Privatrecht!

Es ist für weite Bereiche der Rechtsordnung anerkannt, dass der 
Staat sich nicht durch Wahl einer privaten Rechtsform seiner ver-
fassungsrechtlichen Bindungen entledigen kann. Für das Recht 
aller Bürgerinnen und Bürger, sich voraussetzungslos über staat-
liches oder kommunales Handeln zu informieren, gilt dies leider 
nicht in gleichem Maße. Entscheidet sich der Staat für eine for-
male Privatisierung und erledigt
eine öffentliche Aufgabe durch eine juristische Person des Pri-
vatrechts, so ist diese nach vielen Informationsfreiheitsgesetzen 
nicht direkt auskunftsverpflichtet. Informationszugang muss für 
alle Unterlagen gelten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben stehen. Dabei darf es nicht darauf ankom-
men, ob die Aufgaben durch Behörden oder durch Private, an de-
nen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist, wahrgenom-
men werden. Ebenso wenig kommt es auf die Rechtsform an, in 
der jeweils gehandelt wird.

Da häufig gerade die Bereiche privatisiert werden, die über gro-
ße Finanzvolumina verfügen, ist hier die Herstellung von Trans-
parenz hinsichtlich der Verwendung öffentlicher Steuermittel be-
sonders wichtig. Bereits 2003 hatten die Informationsfreiheits-
beauftragten die Gesetzgeber im Bund und in den Ländern da-
zu aufgerufen, die Herstellung von Transparenz nicht davon ab-
hängig zu machen, in welcher Form die öffentliche Aufgabe erle-
digt wird. Leider ist diese Forderung längst nicht überall umge-
setzt worden. Es gilt weiterhin: Für die Auskunftsverpflichtung 
sollte allein entscheidend sein, ob es sich um eine staatliche oder 
kommunale Aufgabe, insbesondere eine der Grundversorgung 
handelt. Bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben müssen Ansprü-
che auf Auskunft auch direkt gegenüber den Unternehmen ge-
schaffen werden. Die Anwendung der Informationsfreiheitsge-
setze darf nicht von der Rechtsform abhängen, in der öffentliche 
Aufgaben erledigt werden. Eine Flucht vor der Informationsfrei-
heit in das Privatrecht ist mit einem modernen Staatsverständnis 
nicht zu vereinbaren.

Informationsfreiheit nicht Privaten überlassen!

Öffentliche Stellen vertreten vielfach die Auffassung, staatliche 
Transparenz könne durch die Bereitstellung amtlicher Informa-
tionen auf von Privaten nach deren Regularien betriebenen Platt-
formen wie Facebook, Twitter etc. hergestellt werden. Auch wenn 
derartige Internetdiensteanbieter einen großen Nutzerkreis errei-
chen, stehen kommerzielle Interessen der Betreiber vielfach ei-
nem bedingungslosen und freien Informationszugang entgegen.

Öffentlichkeit ist gekennzeichnet durch voraussetzungslose, 
für ausnahmslos alle Menschen bestehende Zugangsmöglich-
keiten. Sie kann deshalb nicht durch die Bereitstellung von In-
halten auf Internetseiten und -diensten hergestellt werden, die 
zum Beispiel ausschließlich durch allgemeine Geschäftsbedin-
gungen Privater geregelt sind, nur Mitgliedern offen stehen oder 
keinen unbeobachteten Zugang gewähren. Staatliche Transpa-
renz darf nicht durch die Offenbarung personenbezogener Da-
ten erkauft werden.

Nur die Veröffentlichung auf von öffentlichen Stellen steuer-
baren und der Allgemeinheit kostenfrei und anonym zugängli-
chen Kanälen genügt den Anforderungen der Herstellung staatli-
cher Transparenz. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauf-
tragten fordert, die Veröffentlichung amtlicher Informationen auf 
ausschließlich von den öffentlichen Stellen selbst gesteuerten Ver-
öffentlichungsmedien vorzunehmen. Eine Steuerung und Kont-
rolle in diesem Sinne kann beispielsweise auch durch Einzelver-
träge mit Privaten geschehen. Der im Hamburger Transparenz-
gesetz formulierte Grundsatz, wonach der Zugang zum Infor-
mationsregister kostenlos und anonym ist, sollte in alle Informa-
tionsfreiheits- und Transparenzgesetze aufgenommen werden.
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